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Vorwort
Liebe/r Leser und Leserin meiner Tipps
zur O2-Langzeit-Therapie, lesen Sie den
Steckbrief über mich und Sie werden ver-
stehen, dass diese Tipps alle selbst erlebt,
erarbeitet und durch die Notwendigkeit
geboren wurden.
Wenn auch nur ein Tipp hilft, bei der
Bewältigung Ihrer schweren Krankheit, so
haben die Tipps ihr Ziel erreicht, nämlich
Hilfestellung zu geben.
Geben Sie nie auf, blicken Sie nach vor-
ne, irgendwo und irgendwie werden wir
es schaffen mit den uns verbliebenen
Restkräften ein, wenn auch nicht sportli-
ches und leistungsbezogenes, jedoch ein
sehr bewusstes Leben führen zu können.

Aufforderung
Bitte gehen Sie unter der vom Arzt ver-
ordneten O2-Therapie auch auf die
Strasse und bewegen sie sich in der
Öffentlichkeit. Auf ihre Grunderkrankung
wirkt sich dies sehr günstig aus, sie leben
länger und mit verbesserter Lebensqua-
lität !!!! Je mehr O2-Langzeitpatienten
sich in der Öffentlichkeit bewegen, um so
mehr werden wir, trotz Nasensonde, als
normale Menschen angesehen. Außer-
dem, kristallisieren sich dadurch die bes-
ten, wie auch die preiswertesten Thera-
piegeräte zur O2-Mobilität heraus. 

Steckbrief

Mein Name ist Hans Dirmeier und ich bin
1944 geboren, verheiratet, 2 Kinder und
erziehe z. Zt. mein Enkelkind.
Vor 16 Jahren, wurde mir die LOT verord-
net. Mein behandelnder Arzt gab mir da-
mals noch ca. 4 - 6 Wochen Lebensprog-
nose.
Zum damaligen Zeitpunkt konnte ich nicht
mehr sprechen, nicht telefonieren, kein
Buch mehr lesen und nicht mehr fernsehen.
Meine geistigen und körperlichen Kräfte
waren, durch Sauerstoffmangel und die
ausgebrochene starke Fibrose, die ich
durch Asbeststaubexposition im Beruf be-
kommen habe (Asbestose), auf dem denk-
bar tiefsten Niveau. Ich wurde im Rollstuhl
gefahren, war ein Pflegefall.
Eine Herz- und Lungentransplantation
habe ich damals aus ethischen Gründen
und wegen der schlechten Überlebens-
chancen abgelehnt.
5 Jahre trug ich einen Sauerstoffkatheter,
eingepflanzt in die Luftröhre. Es war die
1. Operation dieser Art in Deutschland.
Wegen Abstoßungserscheinungen wurde
der Katheter nach 5 Jahren explantiert.
Bereits nach einem Jahr O2-Therapie, hat-
te ich wieder eine Lebensqualität erreicht,
die es wert ist zu leben. Ich habe zwar
Leistungseinschränkungen in allen Lebens-
lagen zu verkraften, aber aus dem weni-
gen was an Leistung geblieben ist versuche
ich mir, unter starker Mithilfe meiner
Familie und durch den Einsatz moderner
med. Technik und Medikamente, ein er-
trägliches Leben, gepaart mit hohem An-
spruch auf Lebensqualität zu ermöglichen.
Wenn ich zurückblicke auf die Situation
der letzten Jahre, kann ich sagen, dies ist
mir gelungen.

1. Vorstand Hans Dirmeier,
Wasserburg
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Tipp Nr.: 1
Feuer und O2 (Sauerstoff)

ACHTUNG
Bitte unter Therapie mit O2, keine Kerzen
oder offene Flammen ausblasen (Ver-
brannte Haut ist nicht sehr schön)!!!

Öl und O2
Öl und Fette in Verbindung mit
Sauerstoff neigt zur Explosion!!

Kein schmieren von technischen Teilen der
O 2 - Geräte.

Tipp Nr.: 2
Nasenschleimhaut o.k.?

Pflegen Sie mit Babyöl und Wattestäb-
chen oder lassen Sie sich vom Arzt das
Mittel „Coldastop“ verordnen.

Tipp Nr.: 3
Sauerstoffverbrauch

Gehen Sie bitte sparsam mit Ihrem O2-
Vorrat um, die Therapie ist nicht billig.
Mobile Flüssigsauerstoffgeräte nach der
Rückkehr in das Haus bitte leeratmen,
danach erst an die stationäre Einheit
gehen!!!

Tipp Nr.: 4
Wasseranreicherung

Das beste destillierte Wasser zur An-
rei-cherung ist ein steriles Wassersystem.
(z. B. Kendall Respi Flow)
Vorteil: Lange Standzeiten ohne Verkei-
mung!
Schutz vor Eigeninfektion!
Weniger Klinikaufenthalte!

Tipp Nr.: 5
Schlauchzuführung

Ist Ihnen der PVC-Schlauch zu hart oder
starr, lassen Sie sich von Ihren Lieferanten
Siliconschläuche geben!!
Siliconschläuche bleiben auch bei Frost
weich wie Gummi und sind auskochbar!
Kupplungen konisch Vater und Mutterteil
sind lieferbar!

ist ein Patient erst dann, wenn er
seine gesamten Angelegenhei-
ten, die seine Erkrankung betref-
fen, selbständig erledigen kann
oder durch von ihm ausgewählte
Personen vollzogen werden.
ist der Patient erst, wenn Ärzte
diese Mündigkeit anerkennen
oder anzuerkennen haben (das
Getuschel z. B. bei Visiten, mit
Kollegen und Pflegekräften, ohne
den Patienten einzubeziehen).llllll
sein heißt natürlich auch, von der
Anspruchsmentalität, der ver-
langten Überbehütung mit Ab-
nahme jeglicher Arbeit und Ver-
antwortung wegzukommen und
für sich selbst Verantwortung zu
übernehmen.
sein heißt, die mit den Ärzten
durchgesprochene Therapie ein-
zuhalten und erst nach Rück-
sprache mit dem Arzt alternative
Methoden zu verwenden (keine
Eigentherapie).
sein heißt, bei Situationen, die
den Leidensdruck einer Erkran-
kung unerträglich werden lassen,
mit dem Arzt Modalitäten zur
Sterbehilfe absprechen zu kön-
nen.
ist ein Patient, der in allen Belan-
gen seiner Erkrankung sich selbst
vertritt und bei allen Entschei-
dungen für und über ihn einbe-
zogen wird und sein Wille oder
Wunsch respektiert und ausge-
führt wird, solange er im Besitz
seiner vollen bürgerlichen Rech-
te ist und kein Betreuer/in bestellt
ist.

Mündig

Mündig

Mündig

Mündig

Mündig

Mündig

Was oder wer ist ein mündiger Patient?
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Tipp Nr.: 6
Nasensonde

Wechseln Sie die Nasensonde bei Ver-
schmutzung, die nicht ausgewaschen
werden kann! Wechseln Sie die Nasen-
sonde wenn die Eingangstüllen hart
geworden sind! (Verletzungsgefahr der
Schleimhaut).
Nasensonden und Schläuche aus PVC-
transparent nicht mittels auskochen bear-
beiten!
PVC-Artikel sind Einmalartikel und nicht
zur Mehrfachverwendung produziert!!!
Lieber eine neue Nasensonde benutzen
und keinen Selbstinfekt ausbrüten, der
meistens einen Klinikaufenthalt nach sich
zieht!!

TIPP Nr.: 7
Sauerstoff im Auto mitnehmen ? Erlaubt ?
Sauerstoff im Kfz. mitnehmen ist für den
privaten Gebrauch erlaubt, auch die Nut-
zung der Geräte laut.: GGVS (Gefahren-
gutverordnung - Straße) Anlage A/BRNr.
(Randnummer) 2009 und 10603!!
Höchstmenge 450 Liter

TIPP Nr.: 8
Konzentrator zu laut ?

Stellen sie das Gerät auf eine Isolations-
platte (am besten im Baumarkt eine 2 - 5
cm Dicke Korkplatte kaufen)

TIPP Nr.: 9
Wasser in den PVC-Schläuchen und

Nasensonden?
Nach Erkennen sofort die Kondenswas-
sertropfen ausblasen mit O2 vom Gerät
(nicht mit normaler ölhaltiger Druckluft).
Sind die Wassertropfen bereits zäh und
klebend, sofort PVC-Schlauch erneuern,
ebenso die Nasensonde, da Eigeninfek-
tion droht. Übrigens, Kondenswasser-
tropfen werden weniger wenn sie die
Schläuche nicht am Boden, sondern über
die Möbel, Sessel usw. legen.
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TIPP Nr.: 10
Wasser in den Silicon – Schläuchen?

Siliconschläuche lassen sich gut ausko-
chen.
Am besten im Druckdampfkochtopf. 10 Mi-
nuten Kochstufe 1, danach das Wasser
mit O2-Gerät oder Inhalationsgerät aus-
blasen und abkühlen lassen.

TIPP Nr.: 11
Riecht die Nasensonde aus PVC oder

ihr Zuführungsschlauch
muffig bzw. ekelhaft?

Neues PVC-Material (Nasensonden u.
Schläuche) vorzeitig aus der Folienver-
packung nehmen und ca. 1 Stunde aus-
dünsten lassen, damit der üble Geruch
des Weichmachers sich verflüchtigt.

TIPP Nr.: 12
Reizt sie die Nasensonde und die damit

verbundene Therapie des öfteren bis
zum Wutausbruch?

Versuchen sie Nasensonden von anderen
Herstellern kurzzeitig zu tragen. Die frem-
de Bauart hat abweichende Druckstellen-
punkte und sie erhalten dadurch Ent-
lastung im Tragegefühl. Die Familie wird
es ihnen danken, wenn weniger Wutaus-
brüche zu registrieren sind !!!!!

TIPP Nr.: 13
Starren Sie unsere Mitbürger in der
Öffentlichkeit ständig neugierig an?

Starren sie zurück, ungefähr 3 - 5 Sekun-
den, sie werden erleben wie so mancher
Zeitgenosse, sich an seine gute Kinder-
stube erinnert und ihnen die gewünschte
Ruhe läßt. Fragen sie die Erwachsenen
ob sie Auskunft über ihr Gerät wünschen,
geben sie Kindern bereitwillig eine
Antwort, wenn sie die Frage hören: „Was
hat denn der/die Onkel/Tante“, damit
sind auch die Erwachsenen informiert
und sie haben es leichter.
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Brille
®

Die neue Freiheit !

Die Effektivität der Sauerstoff-Langzeittherapie steht und
fällt mit der Anwendungsdauer. Die Deutsche Gesellschaft
für Pneumologie fordert eine Mindestanwendungszeit von
16 Stunden täglich. Die Einhaltung dieser Zeit scheitert oft
an der Art der Anwendung.

Während die Sauerstoffquellen immer kleiner, handlicher
und geräuschloser werden, hat sich an dem Aussehen 
der Sauerstoff-Nasensonden nur wenig geändert. 
Sie sind ein- oder zweilumig, aus hellem oder 
grünem PVC-Material und lenken den Blick
sofort auf den Träger. Der Gewinn an Le-
bensqualität wird durch das Bewusstsein
einer Behinderung aufgehoben. Die Folgen
sind ungenügende Akzeptanz und Patien-
ten-Compliance.

Aus diesem Grunde entwickelten wir eine
neue Sauerstoffbrille, die den Namen
„BRILLE“ auch verdient. Sie wurde nach
den Vorstellungen eines Patienten, der seit
mehr als 6 Jahren sauerstoffpflichtig ist, von
einem Optiker hergestellt. Während es 
sich bei dem amerikanischen Vorbild
um eine wenig attraktive Einmalbrille
handelt, wird bei uns, in qualitativ
hochwertige, nach dem persönlichen
Geschmack ausgesuchte Brillen, der
zuführende Sauerstoffschlauch im
Brillengestell fast unsichtbar einge-
baut. Bei Nicht-Brillenträgern werden
in das Gestell Plan- oder Sonnenglä-
ser eingesetzt.

Durch stabile handgefertigte Ösen
an der Innenseite der Brillenbügel
läuft der Schlauch entlang der vor-
gegebenen Brillenfassung zur Nase.
Die Zufuhr des Sauerstoffes in die 

Nase erfolgt durch einen auswechselbaren 180° Eingangs-
bogen, der am Ende mit einer weichen Silikonolive ver-
sehen ist.

Im Gegensatz zu dem amerikanischen Modell wird der
Sauerstoff einlumig zugeführt. Bei Problemen mit der
Nasenschleimhaut wird der Zugang zum Naseneingang
gewechselt.

Das Auf- und Absetzen der Sauerstoffbrille ist
durch die seitliche Verankerung des Sauerstoff-

schlauches so bequem wie bei einer nor-
malen Brille. Die Sauerstoff-Langzeitthera-

pie kann problemlos mit einer Flußrate
von 0,25 bis 3 Liter pro Minute durch-
geführt werden. Bei höheren Flußge-
schwindigkeiten muß die Brille zweilu-
mig gebaut werden. Während die
herkömmlichen Sauerstoff-Nasenson-

den alle 8 bis 14 Tage gewechselt werden
müssen, weil das PVC-Material hart wird,

muß der integrierte Sauerstoffschlauch
durch die geschützte Lage nur alle 2 – 3

Monate ausgetauscht werden. Die
Kosten des Zuführungsschlauches,
der als Meterware lieferbar ist, lie-
gen dabei erheblich niedriger als der
einer Sauerstoffsonde.

Der Aufpreis eines Brillenmodelles
nach Kickinger-Dirmeier hat sich für
den Kostenträger bereits nach ca. 10
Monaten amortisiert. 

Nach unseren Erfahrungen wird
durch die „versteckte“ Sauerstoffzu-
fuhr die Patienten-Compliance erheb-
lich verbessert. Die Sauerstoffbrille ist
unter dem Aktenzeichen G9318959.1
patentrechtlich geschützt.

Information: Optik Kickinger – Poststraße 11 – 83435 Bad Reichenhall
Tel. 08651 - 3448 – Fax: 08651 - 68434

Compliance – Verbesserung in der Sauerstoff-Langzeit-Therapie
Autoren: Prof. Dr. D. Nolte, Dr. Birgit Krause - Michel, A. Kickinger, H. Dirmeier, Nachdruck aus Atemwegs- und Lungenkrankheiten Jahrgang 21 Nr. 10 /1995

Beispiel einer, in eine optische 
Brille integrierten Sonde, 

mit der die Durchführung der 
O2-Langzeit-Therapie 

in der Öffentlichkeit kaum 
noch Probleme bereitet.
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TIPP Nr.: 14
Standplatz des Konzentrators

Aufgrund der sehr hohen Lärmpegel (40 -
55 dB A) ist der Platz neben dem Bett
nicht geeignet. Der günstigste Standplatz
für den Konzentrator ist zentral (also in
der Mitte) der Wohnung oder des Hauses.
Damit haben wir überall zu unseren Ziel-
punkten die kürzeste Schlauchlänge zu
installieren.
Stellen wir uns einen Kreis vor, bei dem
unser Konzentrator der Mittelpunkt ist!

TIPP Nr.: 15
Konzentratorbetrieb im Freien

Der Konzentrator ist ein elektro/elektroni-
sches Produkt. Sein Betrieb darf aus
Gründen der Sicherheit und des Perso-
nenschutzes nicht auf der Terrasse oder
dem Balkon erfolgen. Feuchtigkeit durch
Kondenswasser (kalte Luft in der Nacht,
warme Luft am Tage u. umgekehrt) und
Regenwasser führen zu schweren Geräte-
schäden, die genau betrachtet dann der/
die Patient/in aus Fahrlässigkeitgründen
zu verantworten und zu bezahlen hat.

TIPP Nr.: 16
Konzentrator und Notfallbetrieb

Ist der Konzentrator defekt, oder es ist
kein Strom mehr vorhanden (Kurzschluß,
Abschaltung oder nicht bezahlt), denken
Sie an ein vorhandenes Mobilgerät zur
Überbrückung der mißlichen Lage.
Sprechen Sie mit dem Hausarzt oder
Facharzt über ein Notversorgung mittels
einer Sauerstofflasche mit 10 Liter Inhalt
auf einem „PONY“ Fahrgestell um diese
Notlage zu beheben.
10 Liter O2 reichen bei 2 l/min Verord-
nung 3 - 3,5 Tage um Sie mit O2 zu ver-
sorgen.
Damit können auch Doppelfeiertage, wie
Ostern, Pfingsten und Weihnachten in
Ruhe verbracht werden.

TIPP Nr.: 17
Flüssigsauerstoff und mobil

Gerätegrößen der am deutschen Markt
anbietenden Firmen:

Mobile Geräte:
0,4 Liter Inhalt bis 1,5 Liter Inhalt

Standgeräte:
20,00 Liter Inhalt bis 45 Liter Inhalt

Autotransport ist günstig mit Geräten:
Literinhalt von 20 bis 35 Liter

flüssiger Sauerstoff
„Achtung Transportvorschriften beachten“.
Info bei der LOT-Gruppe oder bei den Lie-
feranten der Geräte !!!

TIPP Nr.: 18
Urlaubsplanung – O2-Versorgung

Planen Sie rechtzeitig, mindestens bis zu
8 Wochen vorher, je nach Urlaubsziel.
Nähere Infos beim Reisebüro (Werbung
im O2-Report), beim 1. Vorstand, bei den
Sauerstofflieferanten.
Urlaub kostet Geld, natürlich wird in vie-
len Fällen auch die Auslandsversorgung
private Kosten bringen.
Nicht alles können Kostenträger finanziell
tragen.
Also Eigenanteile bei der O2-Versorgung
im Ausland erfragen und mit Kosten rech-
nen !!!!

TIPP Nr.: 19
Winterkälte und Sauerstofftherapie

Es sticht in der Nase, tut weh und ist
unangenehm die O2-Therapie im Winter
beim Spaziergang oder Arztbesuch.
Halten Sie die Hand vor die Nase um
Wärme zu speichern oder ziehen sie
einen Schal über den Nasenbereich.
Nach einigen Minuten hat die Nase und
die Schleimhaut die kalte Temperatur
akzeptiert und bereitet keine Schwierig-
keiten mehr.
Lassen Sie keine Sauerstoffflaschen (Vor-
ratsflaschen) im Winter im Auto oder
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Kofferraum liegen. Der in den Flaschen
befindliche O2 nimmt die kalte Tempe-
ratur an und Sie bekommen bei Bedarf
der Reserveflasche in der Nase und Luft-
röhrenbereich Schwierigkeiten und Er-
krankungen.
Denken Sie besonders im Sommer an die
heiße Temperatur im Auto (bis zu 60
Grad), wenn sie ein O2-Flaschensystem
benützen. Ihre Atemluft nach dem Fla-
schenwechsel trocknet sofort alle Schleim-
häute im O2-Atmungsbereich aus.
Also Flaschen im Schatten bereithalten,
mit Tüchern (eventuell feuchte) zudecken.
Notfalls kann auch ein Eimer kaltes Was-
ser, zum Eintauchen der O2-Flasche,
schnelle Abkühlung bringen!!!!!

TIPP Nr.: 20
Spargeräte (getriggerte Demandsysteme)
nur nach Testung durch den Facharzt be-
nutzen. Es droht sonst Unterversorgung.
Patienten mit ständiger Mundatmung sind
ungeeignet ein Spargerät zu nutzen!
Ebenso Patienten mit schwacher Atem-
muskulatur oder anatomischen Fehlbil-
dungen im Nasen und Rachenbereich!lllll

TIPP Nr.: 21
Spargeräte bei mobiler Nutzung mit
genügend Batterie oder Akkuladung aus-
statten!

TIPP Nr.: 22
Spargeräte sind im allgemeinen wasser-
abweisend, nicht wasserdicht!! (Achtung
bei Spaziergängen im Regen, eine Plas-
tiktüte überziehen genügt)

TIPP Nr.: 23
Spargeräte nach Herstellerangabe mit zu-
gelassener Umgebungstemperatur betrei-
ben, nicht in der Sonne oder im Auto bei
Sonneneinstrahlung liegen lassen! Im
Winter ist Kälte ein Batteriefeind. Lage-
rung im Auto bei kalter Jahreszeit schä-

digt die Elektronik und erschöpft Batterie
oder Akkuleistung (Gerät in den Wohn-
bereich bringen, nicht im Kfz. lagern).
Herstellerhinweis genau gelesen, verhin-
dert Schaden am Gerät !!!

TIPP Nr.: 24
Öffnen sie kein Spargerät oder manipu-
lieren sie es. Garantieansprüche gehen
verloren! Kosten der Reparatur gehen zu
Lasten des Versicherten!! Unterversor-
gung durch Manipulation droht!!

TIPP Nr.: 25
Prüfen sie regelmäßig die Dichtheit der
Anschlüsse und der O2-Schläuche (O2-
Verlust verkürzt die Mobilzeit)!

TIPP Nr.: 26
Lassen sie ihr Spargerät einmal im Jahr
vom Fachhändler überprüfen!

TIPP Nr.: 27
Mit einem stationär genutzten Spargerät
am O2-Gerät wird keine Wasseranrei-
cherung mehr benötigt!!! (null Aqua dest.
und kein steriles Wasser. Große Ein-
sparung für den Kostenträger).

TIPP Nr.: 28
Spargeräte moderner Bauart sparen 60 -
80 % O2 ein. Der Kostenträger (Kranken-
kasse) sollte bei Verordnung eines
Spargerätes hoch erfreut sein und die
Verordnung genehmigen, da seinem
Wunsche nach Kostendämpfung hiermit
entsprochen wird!!!

TIPP Nr.: 29
Der Einsatz von Spargeräten verbilligt die
Flüssig-O2-Therapie um ein Mehrfaches,
dadurch wird LOX-Therapie viel günstiger
als die herkömmlichen Konzentrator/
Flasche- oder Konzentrator/LOX- Verord-
nungen.
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Tipp Nr. 30
Wasseranreicherung bei O2-Therapie

Nutzen Sie nur „med. aqua dest“ oder
noch besser ein steriles Wassersystem
z.B. RESPIFLO H oder ISAPAK(r) und der-
gleichen, kein Wasser vom Baumarkt
oder Tankstelle.
Abkochen von Trinkwasser ist Unsinn und
erzeugt kein destilliertes Wasser!

Tipp Nr. 31
Destilliertes Wasser neigt sehr schnell zur
Verkeimung. Bitte alle 2 bis 3 Tage fri-
sches Wasser in den Behälter füllen.
Zuerst das alte Wasser entleeren, den
Behälter mit Trinkwasser ausspülen und
neues „med. aqua - dest.“ Einfüllen.

Tipp Nr. 32
Jeder Befeuchtungsbehälter hat eine gut
erkennbare Anzeige des Füllstandes von
Minimum und Maximum, bitte füllen Sie
„med. aqua-dest „nur bis zur Mitte der
Füllanzeige.
Nach 2 - 3 Tagen ist der Füllstand dann
zur Nachfüllung abgesunken. Sie sparen
mit dieser Empfehlung destilliertes Wasser
und der Verkeimungsfaktor ist reduziert.

Tipp Nr. 33
Patienten ab 1 l/min O2-Therapie sollten
mit „med. Aqua-dest noch besser mit ste-
rilen Wassersystemen, wie unter Tipp Nr.
30 angegeben, bei Nutzung innerhalb
geschlossener Räume, den Sauerstoff be-
feuchten.
Kleinkinder und Jugendliche sollten bei
jeglicher O2-Therapie (auch bei kleineren
Flußraten) innerhalb geschlossener Räu-
me mit sterilen Wassersystemen versorgt
werden.
Die Gefahr der Eigeninfektion ist bei Kin-
dern besonders gegeben, da die verant-
wortlichen Pflegekräfte oder Eltern durch
Belastung, Streß und dergl. den Wasser-

wechsel, bei Anwendung mit dest. Was-
ser, vergessen könnten.

Tipp Nr. 34
Kondenswasser in der Zuführungsschläu-
chen und der Nasensonde, müssen sofort
trocken geblasen werden (ev. mit Sauer-
stoff, besser noch mit einem Inhalations-
gerät). Benutzen Sie keinen handelsübli-
chen Kompressor, da diese erzeugte Luft
mit Öl versetzt ist. Wichtig Öl und
Sauerstoff neigen zur Explosion!
Nur ölfreie oder mittels Membranen
gesteuerte Kompressoren können Sie zur
Trockenblasung verwenden.

Tipp Nr. 35
Kondenswassertropfen die nicht durch
Druckluft getrocknet werden können, weil
sie bereits klebrig geworden sind, zeigen
eine beginnende Verkeimung an.
Wechseln Sie in diesem Falle sofort die
O2-PVC-Schläuche durch neue Schläuche
aus.
Dem Kostenträger kommt es billiger Ihnen
neue Schläuche zu bezahlen, als bei Eigen-
infektionen einen Krankenhausaufenthalt.
PVC-Schläuche und Nasensonden sind
Einmalartikel und nicht zur Reinigung mit-
tels besonderer chemischer Substanzen
geeignet.
Reinigen Sie PVC-Produkte, die Sie für
Ihre Therapie nutzen, nur mit lauwarmen
Wasser. Wird kein Reinigungseffekt er-
zielt, das Produkt sofort durch Einsatz von
Neumaterial ersetzen.

Tipp Nr. 36
Legen Sie die PVC-Schlauchleitungen
vom Boden weg in die Höhe (über Stühle
- Tische - Möbel usw.) und der Anteil von
Kondenswassertröpfchen wird verringert
und dadurch erträglich. Die beste Höhe,
nach meinen Erfahrungen sind ca. 30 -
60cm über dem Boden.
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Tipp Nr. 37
Hartnäckige Kondenswasseranteile lassen
sich durch den Einsatz einer sogenannten
Kondenswasserfalle günstig beeinflussen.
Sprechen Sie mit ihrem Arzt oder Ihrer
Ärztin darüber, auch über die Verord-
nung dieser Produkte.

Tipp Nr. 38
Am besten eignen sich zur O2-Versor-
gung Schläuche aus med. Silicon. Diese
Schläuche sind auskochbar und mit Rei-
nigungsmitteln, wie Geschirrspülmittel
und dergleichen, leicht zu reinigen.
Die sicherste Reinigung kann im Dampf-
druckkochtopf mit 10 min Kochstufe (bei
ca. 110 Grad Celsius, Stufe1. Ring) erfol-
gen.
Nach der Auskochung, trockenblasen
und abkühlen lassen.

Tipp Nr. 39
Denken Sie daran, je näher das Gefäß
zur Wasseranreicherung beim Patien-
ten/in ist, um so geringer die Taupunkt-
unterschreitung und der damit verbunde-
ne Kondenswasserausfall. Wenn die
Möglichkeit besteht sollten Sie die Mon-
tage in Patientennähe nutzen, der Fach-
mann spricht hier von einer Fernbedie-
nung.
Es gibt mehrere Ausführungen im Handel.
Lassen sie sich vom Arzt/Ärztin oder
Lieferanten beraten.

Tipp Nr. 40
Wichtig!

Wer ein O2-Spargerät, die Fachbezeich-
nung lautet „getriggertes Demandsys-
tem“, benützt, benötigt keine Wasseran-
reicherung innerhalb geschlossener
Räume, da der Sauerstoffbolus der zur
Verabreichung gelangt einer biologisch
ähnlichen Atemsituation entspricht.

Merksatz:
O2-Spargerärt – keine oder nur geringe
Austrocknung der Nasen- und Rachen-
schleimhaut.

Tipp Nr. 41
Keine Wasseranreicherung ist notwendig,
bei Nutzung der Sauerstofftherapie im
freien Gelände. Die Luft in der freien
Natur besitzt im allgemeinen genügend
Luftfeuchtigkeit um Austrocknung zu ver-
meiden.
Patienten mit sehr hohen O2-Fußraten 6 -
12 L/min können des öfteren auch außer-
halb eines Gebäudes eine Was-seranrei-
cherung benötigen.
Dieser Fall ist allerdings sehr selten.

Tipp 42
Die Krankenkasse und ich!

Wird uns eine Facharztverordnung vom
Kostenträger abgelehnt, prüfen welche
Therapie für uns kostengünstiger und
humaner ist (§ 70 SGB V Qualität,
Humanität und Wirtschaftlichkeit).
Wer bereits 4 Sauerstoffflaschen im Mo-
nat benötigt ist mit flüssigem Sauerstoff
ein kostengünstigerer Versicherter als mit
Stahlflaschen und Konzentrator
(Flaschenfüllpreise ca. 80,– - 120,– DM
in Deutschland + Zustellgebühren wegen
der GGVS ca. 10,– - 30,– DM (Gefah-
rengutverordnung Straße).
Flüssigsauerstoffkosten im Monat:
15,– DM/Tag x 30 Tage =
450,00 DM/Monat
siehe Preisvergleich im O2- Report
2/2000.
Legen sie Widerspruch gegen diese Ent-
scheidung der Kasse ein, mit o.a. Be-
rechnung, oder schicken sie den Preis-
vergleich vom O2-Report 2/2000 an den
Kostenträger!
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Tipp 43
Die Krankenkasse und meine Rechte

Im Sozialgesetzbuch V sind die Rechte
und Pflichten der Sozialkassen und deren
Versicherten verankert. Lesen sie bei Be-
darf dieses Buch. Es kann ihnen gute
Dienste zur Durchsetzung der Ansprüche
leisten.
Zum Beispiel: § 70 SGB V
(1) Die Krankenkassen und die Leistungs-
erbringer haben eine bedarfsgerechte
und gleichmäßige, dem allgemein aner-
kannten Stand der medizinischen Er-
kenntnisse entsprechende Versorgung der
Versicherten zu gewährleisten. Die Ver-
sorgung der Versicherten muss ausrei-
chend und zweckmäßig sein, darf das
Maß des Notwendigen nicht überschrei-
ten und muss wirtschaftlich erbracht wer-
den.
(2) Die Krankenkassen und die Leistungs-
erbringer haben durch geeignete Maß-
nahmen auf eine humane Krankenbe-
handlung ihrer Versicherten hinzuwirken.

Tipp 44
Die Krankenkasse und mein Leben

Sauerstoff ist in Deutschland ein eingetra-
genes, lebensnotwendiges Medikament!
(DAB-Liste).
Die Bezahlung eines verordneten Medi-
kamentes, aus der DAB-Liste, hat der Kos-
tenträger zu tragen. Einschränkungen in
Form von einer bestimmten Anzahl von
O2-Füllungen (egal Flasche oder flüssig-
O2) sind bei einem lebenserhaltenden
Medikament nicht hinzunehmen. Ich ken-
ne keine Kasse, die verordnete, lebens-
notwendige Medikamente wagt zu redu-
zieren, nachdem Fachärzte/innen eine
Verordnung darüber ausgestellt haben.
Oder werden in Deutschland von 20 ver-
ordneten Kortisontabletten selbstherrlich
plötzlich nur 5 Stück bezahlt und der Rest

geht zu Lasten des Versicherten? Wider-
spruch und ev. Klage beim zuständigen
Sozialgericht raten wir Ihnen an (brau-
chen sie dabei Hilfe, der Sozialverband
VDK - Deutschland bietet Hilfe und
Rechtsberatung an: ein Tipp, werden sie
Mitglied!)

Tipp 45
Die Krankenkasse und meine Familie

Wollen sie ihre Kinder, Eltern oder
Geschwister besuchen und benötigen sie
dabei eine Sauerstoffversorgung? Beste-
hen sie bei ihrer Krankenkasse auf voller
Bezahlung der Sauerstoffversorgung, im
Rahmen einer Familienzusammenfüh-
rung. Wir haben ein Recht, auch unter
O2-Therapie unsere Familienangehöri-
gen zu sehen oder zu besuchen (natürlich
im erträglichen Rahmen, nicht jede Wo-
che von München nach Hamburg usw.)

Tipp 46
Die Krankenkasse und ich als ihr

Partner und sog. Kunde!
Fordert Ihre Kasse auch den Nachweis
von Mobilitätsfähigkeit um ein Sauer-
stoffgerät zur Mobilität zu bezahlen? Da-
zu übermitteln sie der Kasse folgendes:
Mobilität hat nichts mit Gehen oder Krie-
chen zu tun. Mobilität ist der Wunsch und
der Wille eines Menschen sich von Punkt
A nach Punkt B zu bewegen, egal mit wel-
chem Hilfsmittel. Sei es das Auto, die
Bahn, das Flugzeug, das Schiff oder
auch, wenn notwendig der Rollstuhl!
Das Recht auf Teilnahme am öffentlichen
Leben und dem kulturellen Geschehen,
haben die Gerichte hoch angesiedelt.
Lassen Sie sich von keiner Kasse ein
mobiles O2-Gerät verweigern, mit der
Bemerkung, sie seien immobil.
Wir haben ein Recht auf Mobilität und
der Versorgung mit Sauerstoff bei dersel-
ben !!
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Frage: Warum bekommt ein gelähmter
Patient einen Rollstuhl bezahlt? Er ist doch
nicht mobil oder? Warum dann bei
außergewöhnlich gehbehinderten O2-
Patienten diese menschenverachtende
Betrachtungsweise nach dem Motto:
weise nach, dass du gehen kannst oder
du bleibst zu Hause bis zum Lebensende.
Sauerstoff zum Spazieren gehen ist
Luxus. Den medizinischen Standpunkt
muss man nicht erwähnen, es gilt seit lan-
gem, wer sich bewegt bleibt von Folge-
erkrankung lange verschont und spart der
Kasse Kosten!

Tipp 47
Die Krankenkasse mein Partner

und nicht Gegner!
Wir brauchen die Kassen, manchmal lie-
ben wir sie sogar, manchmal steigt Wut
oder Hass auf, jedoch haben wir die LOT-
Gruppe Erfahrung gesammelt und als
Erkenntnis davon bleibt folgendes:
Viele Entscheidungen von Sachbearbei-

tern und Medizinischen Diensten (MDK)
werden durch Unkenntnis oder Ausbil-
dungsmängel verursacht. Einen besonde-
ren Drang, Versicherte zu benachteiligen
oder in ihren Rechten zu beschneiden
haben wir eigentlich nie festgestellt. Je-
doch das eigensinnige Beharren auf Ent-
scheidungen, die nachweislich kosten-
günstiger zu erfüllen gewesen wären, ist
zu Tage getreten. Aufklärung auf beiden
Seiten kann Ärger vermeiden oder mil-
dern. Bevor der Streit eskaliert, sollte der
Versuch eines Gespräches mit dem Sach-
bearbeiter oder dem Direktor der Kasse
gesucht werden, die nach unserer Erfah-
rung immer wieder einmal vom Ermes-
sensspielraum Gebrauch machen kön-
nen.

Merke:
Nicht gleich die große Keule und schwe-
res Geschütz auffahren, sondern in part-
nerschaftlicher Verhaltensweise das
Miteinander suchen, der Erfolg kommt
so, manchmal schneller.
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Stufenplan zur Durchsetzung von
Ansprüchen bei Kostenträgern usw.!

1. Gespräch mit dem Abtei-
lungsleiter der die Ableh-
nung gezeichnet hat.

2. Gespräch mit dem Leiter der
zuständigen Organisation
(Kasse, Versicherung usw.).

3. Beantragung eines prozess-
fähigen Ablehnungsbeschei-
des mit ausreichender Be-
gründung, gemäß Sozialge-
setzbuch V.

4. Einspruch, gegen den erstell-
ten Bescheid/schriftlich, oder
mündlich und zur Nieder-
schrift geben)
(Kosteneinsparungen sind in
den Vordergrund zu stellen,
danach erst medizinische
Gründe, soziale Belange
sind nicht relevant)

5. Klage beim zuständigen
Sozialgericht
Das Sozialgerichtsverfahren
ist nicht anwaltspflichtig, je-
der kann sich selbst vertre-
ten, die Kosten des Verfah-
rens sind gering.

Merke:

Wahren sie ihre Rechte als
Bürger diese Staates, dafür sind
unsere Gesetze vorhanden, las-
sen sie sich nicht einschüchtern
durch große und bekannte
Namen von Kostenträgern oder
anderen Organisationen und
Behörden!!!

Gehen sie notfalls bis zum
Bundessozialgericht um An-
sprüche durchzusetzen!
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Sauerstoff im Auto

Um hier einmal ein, für uns alle
unter Umständen (Verkehrskon-
trollen etc.) aktuell werdendes
Problem ein für allemal aus der
Welt zu schaffen, das immer
wieder für Unsicherheit, Irri-
tationen und in einzelnen Fällen
für erheblichen bürokratischen
Aufwand gesorgt hat, drucken
wir die Randnummer der GGVS
(Gefahrgutverordnung Straße)
hier einmal ab.
„Die GGVS (Gefahrgutverord-
nung Straße) / ADR ist im Ja-
nuar 1997 neu erschienen und
wurde in großen Teilen vollstän-
dig überarbeitet.
Die wesentlichsten Änderungen
für die Beförderung von Gefahr-
gütern durch Privatpersonen
stellt die Randnummer 2009 der
Anlage A dar.
Damit wurde die Beförderung
vollständig aus dem Geltungs-
bereich der Vorschrift herausge-
nommen und zwar sowohl
innerstaatlich als auch grenz-
überschreitend in allen ADR-
Mitgliedstaaten.

Der Originaltext der
Randnummer 2009 lautet:
„Die Vorschriften dieser Anlage
A gelten nicht für
a) Beförderungen gefährlicher

Güter, die durch Privatper-
sonen durchgeführt wer-
den, sofern die betreffen-
den Güter einzelhandels-
gerecht abgepackt und zum
persönlichen Gebrauch,
oder für Freizeit und Sport
bestimmt sind.“

Selbstverständlich ist die ge-
werbliche Beförderung von oder
zu Privatpersonen durch Unter-
nehmen ausgenommen.Die Art
der Befestigung während des
Transportes bedarf ebenfalls kei-
ner Diskussion, oder?
Also, bitte mit Spanngurten
befestigen und gegen axialen
und koaxialen Sturz sichern
(senkrecht und waagrecht befe-
stigen). Für Entlüftung und Be-
lüftung sorgen (Entlüftung ist die
Zwangentlüftung des Autos –
Belüftung, bitte das Seitenfenster
einen Spalt öffnen)!!
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Urlaub in Deutschland
und die Sauerstoffkosten
Urteil des Bundessozialgerichtes vom
26. Juni 1990
Az.: 3 RK 26/88

Fazit der Begründungen vom Gericht
und einigen Kassen:
Zu den elementaren menschlichen
Grundbedürfnissen gehört ein Jahres-
urlaub, der an einem anderen Ort
verbracht wird als dem Wohnort
(Hauptwohnsitz). Das Gericht be-
schränkt diese Aussage auf einen
„allgemein üblichen Urlaub“. Andere
Urlaubsarten, wie z.B. häufiger oder
langer Aufenthalt in einer eigenen
Ferienwohnung zählen nicht dazu.
Dies ist eine besondere Lebens-
führung, für deren Mehraufwendung
die Krankenkasse nicht zuständig ist.

Laut Stellungnahme einiger Kranken-
kassen (Sozialkassen) können Ver-
sicherte einen „üblichen Urlaub“
durchführen, wenn die geleisteten
Hilfsmittel, mehr oder weniger trans-
portabel sind.
Bei einem Sauerstoffbehälter gefüllt
mit Flüssigsauerstoff, handelt es sich
nicht um ein problemlos zu transpor-
tierendes Hilfsmittel, dass nicht so
ohne weiteres an den Urlaubsort ge-
bracht werden kann. Da der Ver-
sicherte auf eine dauerhafte Versor-
gung mit O2 angewiesen ist, sind
nach der von der Kasse: einmal im
Jahr, für einen bis zu drei Wochen
dauernden „allgemein üblichen Ur-

laub“ die Kosten auch für das Leih-
gerät (Vorratsbehälter mit mobiler
Einheit) am Urlaubsort zu bezahlen.

Für chronisch Kranke können nach §
18 Abs. 3 des SGB V die Kosten der
erforderlichen Behandlung während
eines vorübergehenden Auslandsauf-
enthaltes in Höhe der Innlandssätze
übernommen werden.

Parken für
Schwerbehinderte:

Wer oft ins Ausland fährt, für
den könnte der neue „EU-PARK-
AUSWEIS“ für Menschen mit
Behinderung wichtig sein.

Er ist in allen EU-Mitgliedsstaa-
ten gültig und muss gut sichtbar
im Auto ausgelegt werden. Bei
Auslandsreisen immer die lan-
desspezifischen Vorschriften für
Behinderte beachten.

Der Ausweis kann in den Ge-
meindeverwaltungen von Schwer-
behinderten mit dem Merkmals-
zeichen „aG“ (außergewöhnlich
Gehbehindert) beantragt wer-
den. Es wird ein Passbild bei der
Beantragung benötigt.
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Stromkosten für einen
Konzentrator.

Endlich hat das Bundessozialgericht
eine Entscheidung gefällt, aus der
hervorgeht, daß alle anfallenden
Betriebskosten eines medizinischen
Hilfsmittels vom Kostenträger zu tra-
gen sind.

Zitat aus dem Urteil:
Wenn dagegen die Leistungspflicht
der KK für ein Hilfsmittel feststeht, ge-
hört es nur zur vollständigen Leis-
tungserbringung, wenn auch anfal-
lende Betriebskosten übernommen
werden. (Zitat Ende)

Auch die große Ausrede so manchen
Kostenträgers, Strom wäre ein „haus-
haltsübliches Mittel, da ja überall vor-
handen“, rechtfertigt nicht dem Ver-
sicherten diese Kosten anzulasten.

Es besteht die Möglichkeit einen be-
sonderen Stromanschluss mit Zwi-
schenzähler zu installieren oder der
Kostenträger zahlt eine monatliche
Pauschale je nach Stromaufwand!
Dieses Urteil wurde auch in der VdK-
Zeitung August 1999 veröffentlicht
(Titel Wichtiges Urteil für E-Rolli-
Fahrer), unter dem Aktenzeichen:

Az.: 3 RK 12/96

Wichtig ist die Aussage, (Zitat An-
fang) „der Anspruch auf ein Hilfsmit-
tel umfaßt nach der Rechtsprechung
des BSG aber noch weitgehend alles,
was erforderlich ist, um dem Ver-
sicherten den bestimmungsgemäßen

Gebrauch des Hilfsmittels zu ermögli-
chen“!

„Soweit zum Betrieb eines Gerätes,
das als Hilfsmittel geleistet wird, auch
eine Energieversorgung gehört, ist
dies ebenfalls von den Krankenkassen
zum übernehmen“ (Zitat Ende).

Der gesamte Text des Urteiles des BSG
ist unter dem oben angegebenem
Aktenzeichen schriftlich anforderbar
(Fax oder Brief) und wird auf Wunsch
gegen geringe Gebühr zugeschickt.

Fazit:
Für uns als Patienten stellt sich die
Frage, warum ein Urteil mit dieser
Aussage und Begründung von den
Kostenträgern bis heute den Patienten
verheimlicht wurde und Anträge auf
Erstattung der Stromkosten für das
Hilfsmittel „Konzentrator“ abschlägig
beschieden wurden.
Ist es nicht verwunderlich, daß die
medizinischen Dienste der Kassen,
die ja sonst auch alles besser wissen
wollen, als die im Arbeitsprozess ste-
hende Fachärzte und Ärztinnen
(Abänderungen der Verordnungen
usw.), hierüber nicht informiert sind
oder sein wollen.
Ich glaube hierüber wissen fast alle
Stellen Bescheid. Nur der kleine Pa-
tient und Versicherte soll möglichst
unwissend gehalten werden um
Kosten einzusparen die seit Verkün-
dung dieses Urteiles am 06.02.1997
von den Kostenträgern bezahlt wer-
den sollten.
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Wir raten daher allen Nutzern von
Konzentratoren, vom Kostenträger,
unter Hinweis auf dieses Urteil, die
Erstattung der Stromkosten in Form
einer Pauschale zu beantragen.
Bei Ablehnung sollte sofort Wider-
spruch eingelegt oder Klage einge-
reicht werden. Bei einer Klage sollte
auch die Möglichkeit der rückwirken-
den Forderung und einer Verzinsung
mit 4 % nach Sozialgesetzbuch ge-
klärt werden.

Wer Hilfe braucht, um in Dschungel
des Gesetzes nicht verloren zu sein,
sollte sich an den VdK mit seiner
nächsten Kreisgeschäftsstelle wenden.

EU-Gerichtshof fördert
Tourismus von Patienten
Kasse muss ambulante
Behandlung zahlen
Der Europäische Gerichtshof hat Pa-
tienten für ambulante Behandlungen
freie Fahrt zum Arzt ins Ausland ge-
geben. Die Versicherten der gesetzli-
chen Krankenkassen dürften sich in
anderen europäischen Ländern von
einem Arzt behandeln lassen,ohne
vorher eine Genehmigung ihrer Kasse
einholen zu müssen, entschied das
oberste EU-Gericht in Luxemburg
(Az: C-385/99).
Die Kasse sei zur Erstattung der Kos-
ten verpflichtet. Mit diesem Grund-
satzurteil hat das Gericht den Patien-
tentourismus gestärkt.
Es gelte der Grundsatz des freien

Dienstleistungsverkehrs in der EU, ent-
schied das Gericht. Eine Einschrän-
kung machten die Richter allerdings
für Krankenhausaufenthalte. Falls der
Kranke einen Klinikbesuch plane,
müsse er zuvor die Kasse um Erlaub-
nis fragen. Sie könne die Genehmi-
gung verweigern, wenn im Inland
rechtzeitig eine vergleichbare Be-
handlung möglich wäre, so die
Richter.
Bisher galt in Deutschland die Regel,
dass Patienten nur nach Zustimmung
ihrer Kassenärzte und Krankenhäuser
in Nachbarländern in Anspruch neh-
men durften. Bei Notfällen im Aus-
land dürfen Patienten wie bisher eine
Klinik aufsuchen.
Die Lockerung der Vorschriften für
den ambulanten Arztbesuch wird
nach Ansicht der Richter nicht dazu
führen, dass Patienten massenweise
zur Behandlung ins Ausland fahren.
Die Sprachbarrieren,die Entfernung
und die Hotelkosten würden viele da-
ran hindern.

Urlaubsbegleitung
absetzen
Wer als Behinderter auf fremde Hilfe
angewiesen ist und nur mit einer
Begleitperson eine Urlaubsreise antre-
ten kann, sollte künftig die Kosten für
die Begleitung als außergewöhnliche
Belastungen von der Steuer absetzen.
Dieser Auffassung ist jedenfalls das
Finanzgericht Nürnberg, das hierfür
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einen Betrag von 3000 DM (1533,38
Euro) als angemessen ansah.

(FG Nürnberg vom 06. 10.
98, EFG 1999, S. 70).

Begründung: ähnlich wie bei Kur-
kosten, handelt es sich hier um ein-
malige und nicht um laufende und
typische Kosten. Deshalb können die
Kosten der Begleitperson zusätzlich
zum Behinderten-Pauschbetrag von
7000 DM als außergewöhnliche
Belastungen vom zu versteuernden
Einkommen abge zogen werden.

Haushaltshilfe
für Behinderte
Ein schwerbehinderter Steuerzahler
kann jährlich bis zu 924 Euro für die
Beschäftigung einer Haushaltshilfe als
außergewöhnliche Belastung von der
Steuer absetzen. Das gilt nach einem
Urteil des Bundesfinanzhofes (BFH)
auch für hauswirtschaftliche Arbeiten
der Lebensgefährtin die mit dem Be-
hinderten in einer eheähnlichen Ge-
meinschaft lebt.

(Az.: 111 R 36/95).

Darauf weist das Institut für Wirt-
schaftspublizistik (IWW) in Würzburg
hin. Dem Gericht zufolge müssen die
Partner keinen Dienst- oder Arbeits-
vertrag schließen. Bedingung für die
Abzugsfähigkeit ist jedoch, dass
tatsächliche Zahlungen für Hausar-
beiten geleistet werden.

Das Bundesfinanzministerium will
aber den Abzug auf Fälle mit einem
Grad der Behinderung von minde-
stens 50 beschränken.
(Az.: IV C 4- S 2285 - 49/01).

Hilfe im Garten
absetzbar
Menschen über 60 Jahre können in
bestimmten Fällen die Hilfe bei der
Gartenarbeit steuerlich geltend ma-
chen. Das Finanzgericht Niedersach-
sen erkannte derartige Ausgaben als
außergewöhnliche Belastung in be-
sonderen Fällen an

(Az.: 10 K 14/00),

wie das Fonds-Magazin der Deka-
Bank berichtet. 

Massagen auch ohne
vorheriger Zustimmung
der Krankenkasse
Wenn Mediziner ihren Patienten
Massagen und Krankengymnastik
verordnen, muss dazu nicht vorher
die Genehmigung der Krankenkasse
eingeholt werden. Das hat das bran-
denburgische Landessozialgericht
entschieden. Es wies damit Berufun-
gen der AOK gegen Urteile der So-
zialgerichte in Cottbus und Potsdam
zurück. Entscheidend sei, was die zu-
gelassenen Vertragsärzte an Behand-
lungen und erforderlicher Versorgung
mit Heilmitteln bestimmen, hieß es in
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einer Mitteilung des Landessozial-
gerichts.
Auch die von Ärzten verschriebene
Krankengymnastik und Massagen
seien Teil der Krankenbehandlung.
Die Ärzte seien „Schlüsselfiguren“ im
Leistungsrecht der gesetzlichen Kran-
kenversicherung. Eine grundlegende
Änderung dieses Systems müsse die
Krankenkasse mit den Vertragsärzten
regeln, nicht aber – wie von ihr beab-
sichtigt – im Verhältnis zu den Versi-
cherten oder Physiotherapeuten. (Az
L4KR 11/01; L4KR 21/01, L4KR
9/01)
Hintergrund der Verfahren ist ein Falt-
blatt der AOK vom März 2000, in
dem es heißt: „Ab 01. April 2000
sind Verordnungen von Krankengym-
nastik vor Beginn der Behandlung von
Ihrer AOK zu genehmigen.“ Dagegen
hatten sich sowohl Physiotherapeuten
als auch Mitglieder der Krankenkasse
gewandt. Nachdem die Sozialge-
richte in ihrem Sinne entschieden hat-
ten, war die AOK in Berufung gegan-
gen. Laut Landessozialgericht sind die
Urteile nicht rechtskräftig. Wegen der
grundsätzlichen Bedeutung wurde die
Revision zum Bundessozialgericht
zugelassen.

Apotheken müssen vor Abgabe
eines ärztlich verordneten Hilfs-
mittels an Patienten keine Geneh-
migung der Betriebskrankenkasse
(BKK) Berlin einholen.

Das entschied jetzt nach einer Mittei-
lung vom Montag das Landessozial-
gericht (Az.: L 15 B 14/02 KR ER). Es
bestätigte damit eine einstweilige
Anordnung des Sozialgerichts vom
März, gegen die die BKK Berlin Be-
schwerde eingelegt hatte.
Das Gericht hatte darauf hingewie-
sen, dass ein verbindlicher Vertrag
zwischen den Landesverbänden der
Krankenkassen und dem Berliner
Apothekerverband geschlossen
wurde. Dieser Vertrag regele aus-
drücklich, dass Apotheken medizini-
sche Hilfsmittel unter 250 Euro ohne
ausdrückliche Genehmigung der
Kassen an Patienten abgeben dürfen.
Dazu zählen beispielsweise Teststrei-
fen für Zuckerkranke oder Windeln
für Schwerstkranke.

Krankenkassen müssen nach einem
Urteil des Sozialgerichts Dortmund
bei nachgewiesenem Bedarf die
Kosten für einen Rollstuhl-Motor
übernehmen. Der so genannte „Roll-
stuhlschub“ sei je nach Einzelfall
erforderlich, um die Lebensqualität
eines schwer kranken Versicherten zu
erhalten, heißt es in dem Urteil (Az:
Do940-334).
Die Kasse hatte es abgelehnt, einen
Motor für den Rollstuhl zu zahlen, da
ihrer Meinung nach die Kosten in kei-
nem Verhältnis zu dem Gebrauch-
vorteil der 77-jährigen Klägerin stün-
den. Das Gericht kam jedoch zu der
Überzeugung, die Versorgung mit
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Deutsche Selbsthilfegruppe Sauerstoff – Langzeit – Therapie (LOT) e. V.
1. Vorstand: Hans Dirmeier Brunhuberstr. 23 · D – 83512 Wasserburg

Telefon: 08071 / 9225961 · Fax: 08071 / 95508 
eMail: hdirmeier@selbsthilfe-lot.de

Internet: www.selbsthilfe-lot.de

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Verein:

Anrede: Titel/z.H./ Institut/Klinik:

Vorname: Zuname:

Straße: PLZ/Ort:

Telefon: Fax:

eMail: Handy:

Geburtstag (freiw. Angabe): Eintrittsdatum:

Der Jahresmindestbeitrag zur Mitgliedschaft beträgt: 5,00 € Inland (10,00 € Europa)
und gilt als untere Beitragsgrenze. Höhere Beiträge sind natürlich möglich.

Als Mitglied werde ich, einen Jahresbeitrag, in Höhe von € überweisen.

Einzugsermächtigung für Jahresbeitrag in Höhe von € wird
hiermit erteilt.

Bankname:

Kontonummer: BLZ:

Datum: Unterschrift (Einzugsermächtigung):

Datum meine Adresse / Telefonnummer anderer Patienten zur Kontaktaufnahme
mitgeteilt werden kann, entbinde ich, die Deutsche Selbsthilfegruppe Sauerstoff –
Langzeit – Therapie (LOT) e. V., von der Einhaltung des Datenschutzgesetzes!

(Zutreffendes bitte ankreuzen!!!)

Ort, Datum:

Unterschrift Neumitglied Hans Dirmeier 1. Vorstand

Bitte die Beitrittserklärung, unterschreiben
und an den 1.Vorstand (obige Adresse) zurücksenden!!

Bankverbindung: Kreis und Stadtsparkasse Wasserburg a. Inn
83512 Wasserburg · Brunhuberstr. 18 · Bankleitzahl: 711 526 80 · Kontonummer: 35600
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einem «Rollschub» wäre nur dann als
unwirtschaftlich anzusehen, wenn von
dem Hiltsmittel nicht in erheblichen
Umfang Gebrauch gemacht würde.
Anstelle eines elektrischen Rollstuhls
darf es auch ein so genannter „Shop-
rider“ sein, hat das Bundessozial-
gericht (BSG) in Kassel geurteilt. Da-
nach können Krankenversicherte unter
gleichwertigen Hilfsmitteln wählen, so-
lange dies finanziell vertretbar bleibt.
(Az.: B 3 KR 16/99 R).
Im vorliegenden Fall hatte die Kranken-
kasse der Klägerin einen elektrischen
Rollstuhl angeboten, der mindestens
12000 Mark kostet. Mit 5000 bis 8000
Mark wäre ein Shoprider viel günstiger,
meinte die 55-Jährige. Das dreirädrige
Elektromobil sei beim Einkaufen viel
praktischer: An der Lenkstange lasse
sich ein Einkaufskorb montieren, unter
den Füßen habe eine Kiste Mineral-
wasser Platz. Zudem erleichtere der
drehbare Sitz den Griff in die Regale.
Auf eine Diskussion um die Vor- und
Nachteile ging das BSG in seinem
Urteil jedoch nicht ein. Es komme
lediglich auf die Wirtschaftlichkeit
und die „generelle Eignung“ eines
Hilfsmittels an. Wenn beides gegeben
sei, könnten die Versicherten selbst
wählen. Das BSG stützte sich auf Pa-
ragraph 33 des Ersten Sozialgesetz-
buchs, „der selten zitiert wird“, wie
das Gericht anmerkte. Danach sollen
die Sozialträger die individuellen
Verhältnisse und auch die Wünsche
der Betroffenen berücksichtigen, „so-
weit sie angemessen sind“. In einem

weiteren Urteil stellte das BSG aller-
dings klar, dass ein Anspruch auf
Elektro-Rollstuhl und Shoprider nicht
besteht.

Auskunftsrecht
für Patienten
Lehnt eine private Krankenversiche-
rung die Erstattung von Behandlungs-
kosten ab muss sie dem Patienten ein
dafür maßgebliches ärztliches Gut-
achten offen legen. Dazu gehört auch
der Name des Gutachters, entschied
der Bundesgerichtshof. Das Versiche-
rungsvertragsgesetz gewähre dem
Kunden einen Auskunftsanspruch –
und zwar auch dann, wenn der von
der Versicherung beauftragte Fach-
arzt den Patienten nicht persönlich
untersucht hat, sondern lediglich ver-
sicherungsintern eine Bewertung des
Antrags auf Kostenübernahme vorge-
nommen hat (Aktenzeichen: IV ZR
418/02 vom 11. Juni 2003). Das
Karlsruher Gericht gab damit einem
Mann Recht, dem ein Teil seiner Heil-
praktikerbehandlung nicht erstattet
worden war. Die Versicherung stützte
sich dabei auf ein ärztliches Gutach-
ten, das sie aber – weil sie dem Arzt
Vertraulichkeit zugesichert habe –
nicht offen legen wollte. Der Patient
müsse sich umfassend über das
Gutachten und dessen Urheber infor-
mieren können, weil er sich andern-
falls kein Bild über die Kompetenz
und Unbefangenheit des Sachver-
ständigen machen könne.




